
11111111 Informationen zur Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht
für Bewohner von Kinder- und Jugendeinrichtungen

Gebühreneinzugszentrale · 50656 Köln
Service-Telefon 01 80 5 79 10 20 (0,14 €/Min.)*

* ab 1.1.2007 aus dem Festnetz der Deutschen Telekom
Weitere Informationen im Internet unter www.gez.de

Im Vorgriff auf zu erwartende gesetzliche Änderungen können auch jetzt schon Personen, die in
einer Kinder- oder Jugendeinrichtung leben, bei Vorliegen bestimmter  Voraussetzungen von der
Rundfunkgebührenpflicht befreit werden. 

Voraussetzung für eine Befreiung ist, dass ein Antrag bei der GEZ gestellt wird und der Antrag-
steller   

Leistungen nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB VIII)  
– Kinder- und Jugendhilfe – erhält

und

dass der Antragsteller in einer stationären Einrichtung nach § 45 SGB VIII lebt.

Dem ausgefüllten und unterschriebenen Antrag sind die entsprechenden Nachweise wie
folgt beizufügen:

• eine beglaubigte Kopie des aktuellen Bewilligungsbescheids oder
• eine Bescheinigung der Behörde zur Vorlage bei der GEZ oder
• eine einfache Kopie des Bescheids, wenn die Behörde unten rechts

auf dem Antragsformular bestätigt, dass das Original vorgelegen hat

Eine Befreiung kann bei folgenden Nachweisen nicht erteilt werden:

Bescheide mit abgelaufenem Bewilligungszeitraum

Ausbildungsvertrag

Schulbescheinigung

Sonstige Einkommensnachweise

Eine Befreiung allein wegen geringen Einkommens ist nicht möglich.
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